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NEUES VOM EUGH 

Zum Begriff der festen Nieder-
lassung 
EuGH, Urteil v. 7. April 2022 – 
Rs. C-333/20 – Berlin Chemie A. 
Menarini 

Der EuGH hat zum Begriff der 
festen Niederlassung in Art. 44 
MwStSystRL in Verbindung mit 
Art. 11 Abs. 1 DVO (EU) Nr. 
282/2011 Stellung genommen. 

Sachverhalt 
Die Berlin Chemie AG (im Fol-
genden: deutsche Gesellschaft) 
ist eine Gesellschaft mit Sitz in 
Deutschland. Sie hält 95 Prozent 
der Anteile an einer deutschen 
GmbH. Diese wiederum ist Al-
leingesellschafterin der rumäni-
schen Gesellschaft Berlin Che-
mie A. Menarini SRL (im Folgen-
den: rumänische Gesellschaft). 
In 2011 schlossen die deutsche 
Gesellschaft und die rumänische 
Gesellschaft einen Vertrag über 
Marketing, Regulierung, Wer-
bung und Vertretungsdienstleis-
tungen. In diesem Vertrag ver-
pflichtete sich die rumänische 
Gesellschaft, die Erzeugnisse 
der deutschen Gesellschaft in 
Rumänien aktiv zu bewerben. 
Die rumänische Gesellschaft 
stellte der deutschen Gesell-
schaft die betreffenden Dienst-
leistungen ohne Mehrwertsteuer 

in Rechnung, da sie davon aus-
ging, dass der Ort dieser Dienst-
leistungen in Deutschland liege. 

Nach einer Steuerprüfung stellte 
die rumänische Finanzverwal-
tung fest, dass die von der rumä-
nischen Gesellschaft an die 
deutsche Gesellschaft erbrach-
ten Dienstleistungen von dieser 
in Rumänien empfangen worden 
seien, wo diese über eine feste 
Niederlassung verfügt habe. 
Diese habe eine technische und 
personelle Ausstattung gehabt, 
die ausgereicht habe, um regel-
mäßig steuerbare Lieferungen 
von Gegenständen vorzuneh-
men oder Dienstleistungen zu 
erbringen. Diese Beurteilung er-
folge hauptsächlich aufgrund der 
technischen und personellen 
Ausstattung der rumänischen 
Gesellschaft, zu denen die deut-
sche Gesellschaft aber ununter-
brochen Zugang gehabt habe. 
Das dagegen angerufene Ge-
richt hat die Sache dem EuGH 
zur Vorabentscheidung vorge-
legt. 

Urteil 
Nach der Rechtsprechung des 
EuGH und nach Art. 11 DVO 
(EU) Nr. 282/2011 gilt als feste 
Niederlassung jede Niederlas-
sung mit Ausnahme des Sitzes 
der wirtschaftlichen Tätigkeit, die 
einen hinreichenden Grad an Be- 
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ständigkeit sowie eine Struktur 
aufweist, die es ihr von der per-
sonellen und technischen Aus-
stattung her erlaubt, Dienstleis-
tungen, die für den eigenen Be-
darf dieser Niederlassung er-
bracht werden, zu empfangen 
und dort zu verwenden. 

Das Vorliegen einer festen Nie-
derlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat kann nicht aus dem 
bloßen Umstand hergeleitet wer-
den, dass eine Gesellschaft dort 
eine Tochtergesellschaft besitzt. 
Daher muss das Vorliegen einer 
von der personellen und techni-
schen Ausstattung her geeigne-
ten Struktur, die einen hinrei-
chenden Grad an Beständigkeit 
aufweist, unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und ge-
schäftlichen Gegebenheiten fest-
gestellt werden.  

Zwar ist es für eine feste Nieder-
lassung nicht erforderlich, dass 
die Gesellschaft über eine ei-
gene personelle oder technische 
Ausstattung verfügt. Sie muss 
jedoch befugt sein, über diese 
personelle und technische Aus-
stattung in derselben Weise zu 
verfügen, als wäre sie ihre ei-
gene. Dies kann beispielsweise 
auf der Grundlage von Dienst-
leistungs- oder Mietverträgen 
geschehen, durch die ihr diese 
Ausstattung zur Verfügung ge-
stellt wird und die nicht kurzfris-
tig gekündigt werden können.  

Vorliegend ist die personelle und 
technische Ausstattung, die 
nach Ansicht der rumänischen 
Finanzverwaltung der deutschen 
Gesellschaft von der rumäni-
schen Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellt wurde und es ge-
stattet, das Vorliegen einer fes-
ten Niederlassung der deut-
schen Gesellschaft in Rumänien 
festzustellen, auch diejenige, mit 
deren Hilfe die rumänische Ge-
sellschaft die Dienstleistungen 
für die deutsche Gesellschaft er-
bringt. Dieselbe Ausstattung 
kann jedoch nicht gleichzeitig für 

die Erbringung und für den Emp-
fang derselben Dienstleistungen 
verwendet werden. 

Bitte beachten Sie: 
Das Urteil des EuGH ist insofern 
zu begrüßen, als es Tendenzen 
von Steuerverwaltungen ein-
schränkt, eine feste Niederlas-
sungen in einem anderen Mit-
gliedstaat anzunehmen, in de-
nen ein verbundenes Unterneh-
men (Tochtergesellschaft) an-
sässig ist, auf das die in 
Deutschland ansässige Gesell-
schaft gewisse Einflussmöglich-
keiten hat. Diese Tendenzen 
führten in jüngster Vergangen-
heit zu erheblichen Unsicherhei-
ten. 

 

NEUES VOM BFH 

Leistungsempfänger bei der 
Übertragung von hälftigem 
Miteigentum 
BFH, Urt. v. 25. November 2021, 
V R 44/20 

Der BFH hat dazu Stellung ge-
nommen, wer Leistungsempfän-
ger bei der Übertragung von 
hälftigem Miteigentum ist. 

Sachverhalt 
Streitig ist vorliegend, ob das Fi-
nanzamt eine GbR, bestehend 
aus den Eheleuten G, als Steu-
erschuldner nach § 13b UStG in 
Anspruch nehmen konnte. Die 
Eheleute G erwarben von einer 
GmbH & Co. KG mit notariellen 
Kaufverträgen zwei noch zu er-
richtende Wohnungen in einem 
Seniorenpflege- und Senioren-
wohnzentrum jeweils zu hälfti-
gem Miteigentum als Anlageob-
jekte, wobei eine Vermietungs-
garantie über 25 Jahre verein-
bart wurde. Die notariellen Ver-
träge enthielten zur Umsatz-
steuer jeweils folgende Rege-
lung: "Der Verkäufer verzichtet 
auf die Steuerbefreiung gemäß  
§ 9 Abs. 2 UStG und weist da-

rauf hin, dass für die Steuer-
schuld gemäß § 13 Abs. 1 b) 
UStG der Leistungsempfänger 
Steuerschuldner ist." 

Da die Eheleute G keine Um-
satzsteuererklärung abgaben, 
erließ das Finanzamt im Schät-
zungswege einen Umsatzsteuer-
bescheid. Den Bescheid adres-
sierte das Finanzamt an die 
Wohnadresse der Eheleute G 
unter der Bezeichnung G-GbR. 
Einspruch und Klage hatten kei-
nen Erfolg. 

Urteil 
Der BFH hat die Revision der 
Eheleute G als begründet ange-
sehen, das Urteil des Finanzge-
richts aufgehoben und der Klage 
stattgegeben. 

Bei der Übertragung von hälfti-
gem Miteigentum ist nach An-
sicht des BFH der jeweilige Mit-
eigentümer Leistungsempfänger, 
sodass für den Fall eines Ver-
zichts auf die Steuerfreiheit 
keine Steuerschuld einer GbR 
nach § 13b UStG besteht. Daher 
ist das Finanzgericht zu Unrecht 
davon ausgegangen, dass eine 
zwischen den Eheleuten G be-
stehende GbR als Leistungs-
empfänger Steuerschuldner für 
den Erwerb der Miteigentumsan-
teile ist. Eine Umdeutung des 
angefochtenen Steuerbescheids 
in einen gegenüber den Eheleu-
ten G als Einzelunternehmer er-
gangenen Steuerbescheid 
kommt nicht in Betracht. 

Es ist nicht möglich, die Person 
des Steuerschuldners abwei-
chend von dem Kaufvertrag zu 
bestimmen. Daher liegen im 
Streitfall mehrere Leistungen 
vor, die an den jeweiligen Ehe-
gatten als Leistungsempfänger 
im Umfang des auf ihn übertra-
genen Miteigentumsanteils er-
bracht wurden, sodass in Bezug 
auf den einzelnen Miteigen-
tumsanteil der jeweilige Ehe-
gatte, nicht aber eine (von den 
Ehegatten gebildete) GbR als 
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Leistungsempfänger anzusehen 
ist. 

Bitte beachten Sie: 
Die Frage des Leistungsempfän-
gern führt bei Leistungsbezügen 
durch Ehegatten immer wieder 
zu Schwierigkeiten. Im vorlie-
genden Fall kommt der BFH zu-
gunsten der Ehegatten zu dem 
Ergebnis, dass die Regelungen 
im Kaufvertrag entscheidend 
sind. Demzufolge erfolgte ein 
hälftiger Eigentumserwerb der 
Wohnungen durch die Ehegat-
ten, sodass der jeweilige Ehe-
gatte und nicht eine aus den 
Ehegatten bestehende GbR 
Leistungsempfänger ist. 

 

„Vermietung“ von virtuellem 
Land in einem Online-Spiel 
BFH, Urt. v. 18. November 2021, 
V R 38/19 

Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass die spielinterne "Vermie-
tung" von virtuellem Land bei ei-
nem Online-Spiel keine steuer-
bare Leistung ist. Dagegen be-
gründet der Umtausch einer 
Spielwährung als vertragliches 
Recht in ein gesetzliches Zah-
lungsmittel (im Streitfall über 
eine von der Spielbetreiberin 
verwaltete Börse) eine steuer-
bare Leistung. 

Sachverhalt 
Der Kläger wendete sich gegen 
die Umsatzbesteuerung der von 
ihm getätigten "Vermietungen" 
von virtuellem Land im Rahmen 
des Programms A. Bei dem Pro-
gramm A handelt es sich um 
eine Online-3D-Weltsimulation, 
die von der B (Spielbetreiberin) 
mit Sitz in den USA auf dort be-
findlichen Servern betrieben 
wird. Die Nutzer können das in A 
computergenerierte virtuelle Ab-
bild der realen Welt mit ihren 
Spielfiguren, den sogenannten 
"Avataren", erkunden und durch-
laufen, darin Inhalte erstellen so-
wie mit den Avataren anderer 

Nutzer sozial interagieren. Ins-
besondere können die Nutzer 
Details der virtuellen Umgebung 
selbst erstellen und innerhalb 
der virtuellen Welt gegen Zah-
lung virtueller C-Dollar (Spiel-
geld) an andere Nutzer "verkau-
fen" oder "vermieten". 

Im Rahmen des von ihm ange-
meldeten Gewerbes für einen In-
ternethandel mit Waren aller Art 
erwarb der Kläger in den Streit-
jahren virtuelles Land in dem 
Programm A, parzellierte dieses 
und "vermietete" es an andere 
Nutzer von A gegen Zahlung von 
C-Dollar. Angesammelte C-Dol-
lar veräußerte der Kläger so-
dann über die Börse der Spiel-
betreiberin gegen Zahlung von 
US-Dollar, die er zur Beglei-
chung von Gebühren an die 
Spielbetreiberin verwendete und 
sich im Übrigen auszahlen ließ.  

Urteil 
Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass die spielinterne "Vermie-
tung" von virtuellem Land bei ei-
nem Online-Spiel nicht der Um-
satzsteuer unterliegt. Die bei der 
bloßen Teilnahme an einem 
Spiel im Rahmen des Spielge-
schehens getätigten "Umsätze" 
begründen regelmäßig keine 
steuerbare Leistung. Spielin-
terne "Umsätze" zwischen Per-
sonen, die sich auf die bloße 
Teilnahme an dem Spiel und da-
mit darauf beschränken, in der 
Interaktion mit anderen Spielteil-
nehmern das Spielerlebnis zu 
gestalten, stellen sich in der Re-
gel nicht als Beteiligung am – re-
alen – Wirtschaftsleben dar. Sie 
begründen keinen Verbrauch im 
Sinne des gemeinsamen Mehr-
wertsteuerrechts, sondern stel-
len lediglich nicht wirtschaftliche 
Vorteile der Spielwelt dar. 

Dagegen hat der Kläger mit der 
entgeltlichen Übertragung der C-
Dollar eine sonstige Leistung er-
bracht. Deren Empfänger war 
die Spielbetreiberin als Kommis-
sionärin, sodass der Ort der 

Leistung sich nach den Regeln 
der Kommission bestimmt. Und 
zwar richtet sich der Ort der – 
fiktiv – von dem Kläger gegen-
über der Spielbetreiberin er-
brachten Leistung nach dem Ort, 
an dem die Spielbetreiberin ihr 
Unternehmen betreibt. Dieser 
liegt hier nicht im Inland, son-
dern in den USA, wo die Spiel-
betreiberin ansässig ist und auch 
die Server für das Programm A 
betreibt. 

 

NEUES VOM BMF 

Unternehmereigenschaft von 
Aufsichtsratsmitgliedern 
BMF, Schr. v. 29. März 2022 – 
III C 2 - S 7104/19/10001 :005 

Mit BMF-Schreiben vom 8. Juli 
2021 hat das BMF dazu Stellung 
genommen, wann die Tätigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds als 
unternehmerisch bzw. nicht un-
ternehmerisch zu beurteilen ist. 
Insbesondere gilt folgendes 
(siehe im Einzelnen Abschnitt 
2.2. Abs. 3a UStAE): 

- Trägt das Mitglied eines 
Aufsichtsrats aufgrund einer 
nicht variablen Festvergü-
tung kein Vergütungsrisiko, 
ist es nicht selbstständig tä-
tig. Die Vergütung kann so-
wohl in Geldzahlungen als 
auch in Sachzuwendungen 
bestehen. Eine nicht vari-
able Festvergütung liegt 
insbesondere im Fall einer 
pauschalen Aufwandsent-
schädigung vor, die für die 
Dauer der Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat gezahlt wird.  

- Sitzungsgelder, die das Mit-
glied des Aufsichtsrats nur 
erhält, wenn es tatsächlich 
an der Sitzung teilnimmt, 
sowie nach dem tatsächli-
chen Aufwand bemessene 
Aufwandsentschädigungen 
sind variable Vergütungen. 
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- Besteht die Vergütung des 
Aufsichtsratsmitglieds so-
wohl aus festen als auch 
variablen Bestandteilen, ist 
es grundsätzlich selbststän-
dig tätig, wenn die variablen 
Bestandteile im Kalender-
jahr mindestens 10 Prozent 
der gesamten Vergütung, 
einschließlich erhaltener 
Aufwandsentschädigungen, 
betragen. Ausnahmen sind 
in begründeten Fällen mög-
lich. 

- Reisekostenerstattungen 
sind keine Vergütungsbe-
standteile und demzufolge 
bei der Ermittlung der 10-
Prozent-Grenze nicht zu be-
rücksichtigen. 

Durch das BMF-Schreiben vom 
29. März 2022 erfolgten fol-
gende Änderungen/Ergänzun-
gen des UStAE: 

- Statt dem Kalenderjahr ist 
das Geschäftsjahr einer Ge-
sellschaft für die Prüfung 
der 10-Prozent-Grenze 
maßgeblich. 

- Bei der Prüfung, ob die vari-
ablen Bestandteile im Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft 
mindestens 10 Prozent der 
gesamten Vergütung, ein-
schließlich erhaltener Auf-
wandsentschädigungen be-
tragen, sind nur die Vergü-
tungsbestandteile zu be-
rücksichtigen, die für Leis-
tungen gezahlt werden, die 
in dem betreffenden Ge-
schäftsjahr der Gesellschaft 
ausgeführt werden.  

- Maßgeblicher Leistungszeit-
punkt für die allgemeine Tä-
tigkeit des Aufsichtsratsmit-
glieds ist der Ablauf des 
Geschäftsjahrs der Gesell-
schaft.  

- Erhält ein Aufsichtsratsmit-
glied für die tatsächliche 
Teilnahme an einer Auf-
sichtsratssitzung Auslagen-
ersatz und Sitzungsgeld, ist 

der maßgebliche Leistungs-
zeitpunkt der Tag der Auf-
sichtsratssitzung. 

- In die Prüfung der 10-Pro-
zent-Grenze sind als vari-
able Vergütungsbestand-
teile die Sitzungsgelder aller 
geplanten Sitzungen eines 
Geschäftsjahrs der Gesell-
schaft, unabhängig von der 
tatsächlichen Teilnahme 
des Aufsichtsratsmitglieds, 
mit einzubeziehen. 

- Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Prüfung der 10-Prozent-
Grenze ist der Beginn des 
Geschäftsjahrs der Gesell-
schaft; nachträgliche Ände-
rungen bleiben unberück-
sichtigt. 

Die Regelungen des BMF-
Schreibens vom 29. März 2022 
sind in allen offenen Fällen an-
zuwenden. 

Zur Vermeidung von Übergangs-
schwierigkeiten wird es – auch 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
– nicht beanstandet, wenn die 
früheren Regelungen (vor dem 
8. Juli 2021) zur Selbstständig-
keit eines Aufsichtsratsmitglieds 
auf Leistungen angewendet wer-
den, die in einem Geschäftsjahr 
der Gesellschaft ausgeführt wor-
den sind, das vor dem 1. Januar 
2022 begonnen hat. 

Für Geschäftsjahre der Gesell-
schaft, die vor dem 1. Januar 
2022 enden, wird es außerdem 
nicht beanstandet, wenn als 
Leistungszeitpunkt für die allge-
meine Tätigkeit als Mitglied ei-
nes Aufsichtsrats die Teilnahme 
an der Hauptversammlung mit 
dem Ziel der Entlastung zu 
Grunde gelegt wird. 

Ferner enthält das BMF-Schrei-
ben spezielle Nichtbeanstan-
dungsregelungen für Beamte 
und politische Mandatsträger. 

 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF-Schreiben vom 29. 
März enthält wichtige Ausführun-
gen zu Fragen aus der Praxis, 
unter welchen Umständen die 
Tätigkeit eines Aufsichtsratsmit-
glieds als unternehmerisch bzw. 
nicht unternehmerisch zu beur-
teilen ist. Für die Prüfung der 10-
Prozent-Grenze ist insbesondere 
eine Prognose zu Beginn eines 
Geschäftsjahrs maßgeblich. Die-
ser Prognose kommt eine erheb-
liche Bedeutung zu, da nach-
trägliche Änderungen unberück-
sichtigt bleiben sollen. Um dies-
bezügliche umsatzsteuerliche 
Risiken in der Beurteilung des 
Aufsichtsratsmitglieds als Unter-
nehmer weitgehend zu vermei-
den, empfiehlt sich eine Abrech-
nung im Gutschriftverfahren 
durch das Unternehmen, da in 
diesem Fall eine Steuerschuld 
nach § 14c UStG vermieden 
werden kann (BMF, Schr. v. 19. 
August 2021  ̶  III C 2 - S 
7283/19/10001 :002). 

 

Vorsteuerabzug eines Gesell-
schafters aus Investitionsum-
sätzen 
BMF, Schr. v. 12. April 2022 – 
Az. III C 2 - S-7300 / 20 / 10001 
:005 

Der BFH hat mit Urteil vom 11. 
November 2015 entschieden, 
dass das Recht auf Vorsteuerab-
zug nach den EuGH-Urteilen 
vom 29. April 2004 – Rs. C-
137/02 – Faxworld, und vom 1. 
März 2012 – Rs. C-280/10 – 
Polski Trawertyn, auch im Zu-
sammenhang mit Übertragungs-
vorgängen auf Gesellschaften 
bestehen könne. Das BMF teilt 
seine Auffassung hierzu mit. 

Vorsteuerabzug 
Leistet ein Gesellschafter bzw. 
eine Vorgründungsgesellschaft 
bezogene Leistungen im Rah-
men eines eigenen umsatzsteu-
erlichen Unternehmens an die 
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Gesellschaft weiter, zum Bei-
spiel über eine Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen, richtet sich 
der Vorsteuerabzug aus den be-
zogenen Leistungen nach den 
allgemeinen Grundsätzen. 

Einem Gesellschafter bzw. einer 
Vorgründungsgesellschaft kann 
der Vorsteuerabzug auch aus ei-
ner bezogenen Leistung zu-
stehen, die der Gesellschaft spä-
ter außerhalb eines Leistungs-
austauschs zuwächst (zum Bei-
spiel Weiterleistung durch einen 
ansonsten nicht unternehme-
risch tätigen Gesellschafter). Vo-
raussetzung ist, dass es sich 
aus Sicht der (geplanten) Gesell-
schaft um einen Investitionsum-
satz handelt und die beabsich-
tigte Tätigkeit der Gesellschaft 
einen Vorsteuerabzug nicht aus-
schließt. 

Investitionsumsatz 
Unter den Begriff Investitionsum-
satz fallen dabei Vermögens-
werte (bezogene Lieferungen 
oder sonstige Leistungen), die 
der Gesellschafter (bzw. die Vor-
gründungsgesellschaft) tatsäch-
lich an die Gesellschaft überträgt 
und die von dieser für ihre wirt-
schaftliche Tätigkeit genutzt wer-
den. Der vom BFH verwendete 
erläuternde Klammerzusatz „In-
vestitionsgüter“ ist dabei nicht 
einschränkend so zu verstehen, 
dass er nur Wirtschaftsgüter um-
fasst, sondern kann auch sons-
tige Leistungen umfassen, so-
fern diese die Voraussetzungen 
für einen Investitionsumsatz er-
füllen. 

Der Gesellschafter ist durch den 
Investitionsumsatz in Bezug auf 
diesen ausnahmsweise und un-
ter den übrigen Voraussetzun-
gen zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt. Dafür genügt es, dass 
die Eigenschaft des Gesellschaf-
ters als Unternehmer aus die-
sem Investitionsumsatz resul-
tiert. Gleiches gilt, wenn der In-
vestitionsumsatz zwar beabsich-
tigt ist, aber nur deshalb nicht 

tatsächlich erfolgt, weil eine ge-
plante Gesellschaftsgründung 
scheitert. Auch in diesem Fall 
kann dem erfolglosen Gesell-
schafter bzw. der Vorgründungs-
gesellschaft der Vorsteuerabzug 
aus einem Investitionsumsatz 
zustehen. 

Abgrenzung 
Von einem Investitionsumsatz 
abzugrenzen sind bezogene 
Leistungen, die generell nicht an 
die Gesellschaft übertragen wer-
den können, sondern zum Bei-
spiel durch den Gesellschafter 
selbst genutzt oder verbraucht 
werden, oder die zwar von der 
Gesellschaft genutzt, aber nicht 
tatsächlich an sie übertragen 
werden. 

 

IN KÜRZE 

Versagung des Vorsteuerab-
zugs in Betrugsfällen 
BFH, Beschl. v. 20. Oktober 
2021, XI R 19/20 

Welche Maßnahmen von einem 
Steuerpflichtigen vernünftiger-
weise verlangt werden können, 
um eine eigene Beteiligung an 
einem fremden Mehrwertsteuer-
betrug zu verhindern, hängt 
nach dem BFH wesentlich von 
den jeweiligen Umständen ab. 
Diese Umstände sind nach den 
Beweisregeln des nationalen 
Rechts, die die Wirksamkeit des 
Unionsrechts nicht beeinträchti-
gen dürfen, zu ermitteln. 

Von einem Steuerpflichtigen darf 
zwar nicht generell verlangt wer-
den, dass er prüft, ob der Aus-
steller einer Rechnung über die 
Lieferung von Gegenständen, für 
die das Recht auf Vorsteuerab-
zug geltend gemacht wird, über 
die fraglichen Gegenstände ver-
fügte, sie liefern konnte sowie 
seinen Verpflichtungen hinsicht-
lich der Erklärung und Abführung 
der Mehrwertsteuer nachgekom-

men ist. Wenn aber Anhalts-
punkte für Unregelmäßigkeiten 
oder einen Mehrwertsteuerbe-
trug vorliegen, kann der Steuer-
pflichtige verpflichtet sein, über 
einen anderen Wirtschaftsteil-
nehmer, von dem er Gegen-
stände oder Dienstleistungen zu 
erwerben beabsichtigt, Aus-
künfte einzuholen, um sich von 
dessen Zuverlässigkeit zu über-
zeugen. 

 

Public-Private-Partnerships 
(PPP) im Bundesfernstraßen-
bau 
BMF, Schr. v. 30. März 2022 – 
III C 2 - S 7100/20/10002 :001 

Mit dem Fernstraßenbauprivatfi-
nanzierungsgesetz (FStrPriv-
FinG) vom 30. August 1994 hat 
der Gesetzgeber die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Bau, 
Betrieb, Erhaltung und Finanzie-
rung von öffentlichen Straßen 
durch Dritte (Konzessionäre) ge-
schaffen. Außerdem wurde für 
die Nutzung der nach diesen 
Vorschriften errichteten Ver-
kehrsprojekte bzw. Streckenab-
schnitte das Recht zur Erhebung 
von Maut eingeführt. 

Daneben soll durch das Auto-
bahnmautgesetz für schwere 
Nutzfahrzeuge (ABMG) vom 5. 
April 2002 die Verkehrsinfra-
struktur verbessert werden. 
Hierzu können für den Bau und 
die Unterhaltung öffentlicher 
Straßen Private eingesetzt wer-
den. Durch die Ausdehnung der 
Maut auf Bundesstraßen hat 
sich das ABMG überholt und 
wurde mit den zur Bemautung 
von Bundesstraßen ergänzten 
Regelungen und zusammen mit 
der Mauthöheverordnung 
(MautHV) im Rahmen des Bun-
desfernstraßenmautgesetzes 
(BFStrMG) vom 12. Juli 2011 
konstitutiv neu gefasst. 
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Hinsichtlich der rechtlichen Aus-
gestaltung der jeweiligen Ver-
kehrsprojekte ist zu unterschie-
den zwischen: 

a) den Verkehrsprojekten, die 
von Privaten im Rahmen 
des FStrPrivFinG errichtet 
und betrieben werden („F-
Modelle“) und 

b) den Autobahnstreckenab-
schnitten, die von Privaten 
zunächst errichtet und auch 
im verkehrsrechtlichen 
Sinne betrieben werden, bei 
denen jedoch der Bund Be-
treiber im steuerrechtlichen 
Sinne bleibt („A-Modelle“). 

Das BMF-Schreiben vom 30. 
März 2022 beschäftigt sich mit 
der umsatzsteuerrechtlichen Be-
urteilung dieser F-Modelle und 
A-Modelle. 

 

Direktanspruch in der Umsatz-
steuer 
BMF, Schr. v. 12. April 2022 –  
III C 2 - S-7358 / 20 / 10001 :004 

In der Rechtsprechung wurde 
das sich aus dem Unionsrecht 
ergebende Rechtsinstrument 
des Direktanspruchs in der Um-
satzsteuer (auch „Reemtsma-
Rechtsprechung“) entwickelt. 
Danach kann unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Leistungs-
empfänger die Erstattung einer 
rechtsgrundlos an den Leisten-
den gezahlten Umsatzsteuer di-
rekt vom Fiskus (statt vom Leis-
tenden) verlangen. Das BMF teilt 
zum Direktanspruch in der Um-
satzsteuer in diesem Schreiben 
seine (restriktive) Auffassung zu 
den Möglichkeiten des Leis-
tungsempfängers im Rahmen ei-
ner Billigkeitsmaßnahme die 
Umsatzsteuer erstattet zu be-
kommen mit. 

 

 

AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

6 Apr – EU: Implementing regu-
lation on VAT and e-commerce 
transactions; guidance for pay-
ment service providers 

1 Apr – Poland: Update on man-
datory use of electronic invoices, 
VAT implications 

31 Mar – Belgium: Temporary 
VAT rate reduction for supplies 
of electricity, gas, solar panels 
and heaters, face masks 

29 Mar – Poland: New Structure 
of electronic form for VAT in-
voices 

29 Mar – Switzerland: Reminder 
to claim VAT refund for 2021 be-
fore June 2022 deadline 

21 Mar – UK: VAT incurred in 
selling shares may be recovera-
ble (tribunal decision) 

16 Mar – Italy: New rules for re-
covery of VAT with credit notes 

16 Mar – Philippines: VAT guid-
ance regarding export enter-
prises 

15 Mar – Thailand: Tax relief to 
support trading in digital assets 
and investment in start-ups 

11 Mar – Sweden: Proposals re-
garding fees for licensing of 
gaming software 

Diese und weitere Beiträge fin-
den Sie hier. 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 
 
Hybride Jahrestagung: 
Umsatzsteuer 2022 
am 11. Mai 2022 

Nehmen Sie auch im Jahr 2022 
wieder an unserer Jahrestagung 
teil und lassen Sie sich von Ver-
tretern der Finanzgerichtsbar-
keit, der Finanzverwaltung und 
der Beratungspraxis über aktu-
elle Themen und Herausforde-
rungen informieren und bringen 
Sie sich aktiv mit Ihren Fragen in 
die Live-Talks ein. 

Neben einem Update über die 
aktuellen Themen im Bereich 
der Umsatzsteuer werden die 
Schwerpunkte dieser Veranstal-
tung auf der Schnittstelle der 
Umsatzsteuer zur Lohnsteuer 
sowie auf zoll- und einfuhrum-
satzsteuerrechtlichen Themen 
liegen. 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie hier. 

 

Webcast Live: Basiswissen 
Exportkontrolle 
am 18. Mai 2022 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie hier. 

 

Nähere Informationen und An-
meldeformulare zu allen aktuel-
len Events von KPMG finden sie 
hier. 

 

 

. 

 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2022/05/hybride_jahrestagung_umsatzsteuer_2022.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2022/05/webcast-live-basiswissen-exportkontrolle.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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